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Anhang 3: Allgemeine Kriterien für die Bewertung der IDPA 
 

Nachstehend sind allgemeine Kriterien für die Bewertung der IDPA aufgeführt. Sie dienen den Berufs- 

fachschulen und Lehrpersonen als Orientierungshilfe zur Festlegung der Bewertungskriterien je nach 

Bildungsgang und Thema. 
 

(Die Kriterien sind mehrheitlich in adaptierter Form übernommen aus: Peter Bonati & Rudolf Hadorn: 

Matura- und andere selbständige Arbeiten betreuen. 2. überarb. u. erw. Aufl. Bern: hep-Verlag 2009, 

S. 89 ff.) 
 
 

1       Schriftliche Arbeiten 
 
 

1.1     Erarbeitungsprozess 
 

  Der/die Lernende arbeitet soweit möglich selbstständig. 
 

  Der Erarbeitungsprozess wird nach einem Zeitplan strukturiert. 
 

  Widerstände und Schwierigkeiten werden zielstrebig angegangen. 
 

  Vereinbarungen mit der Betreuungsperson werden eingehalten. 
 

  Im Falle von Teamarbeit: 
 

- Die Arbeit wird zweckmässig organisiert. 

- Probleme und Konflikte in der Zusammenarbeit werden einvernehmlich angegangen. 
 
 

1.2     Produkt 
 

1.2.1    Inhalt 
 

  Die Fragestellung ist klar eingegrenzt. 
 

  Der Bezug zum beruflichen Tätigkeitsgebiet wird sichtbar. 
 

  Die gewählte Methode (z.B. Vergleich, Felduntersuchung) passt zum Thema. 
 

  Sekundärliteratur und andere Informationsquellen sind sorgfältig ausgewertet. 
 

  Der interdisziplinäre Anspruch (z.B. Bezugnahme auf mindestens zwei Fächer, Erweiterung 

fachlicher Kompetenzen in einem neuen Kontext, Denken in Zusammenhängen) ist in Thema 

und Methode erkennbar. 
 

  Die Aussagen sind inhaltlich zutreffend. 
 

  Der/die Lernende reflektiert wesentliche Aspekte der Arbeit. 

 
1.2.2    Form 

 

  Die Arbeit ist übersichtlich gegliedert. 
 

  Tabellen und Abbildungen sind zweckmässig und übersichtlich. 
 

  Die Arbeit ist formalsprachlich korrekt. 
 

  Der Text ist verständlich und flüssig geschrieben. 
 

  Quellenangaben und Zitate sind vollständig und korrekt. 
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1.3 Präsentation 
 

  Die Präsentation ist zweckmässig aufgebaut. 
 

  Es wird ein repräsentativer Einblick in wesentliche Aspekte der Arbeit gegeben. 
 

  Persönliche Erkenntnisse und Erfahrungen werden überzeugend dargelegt. 
 

  Die Sprache ist korrekt und anregend. 
 

  Das Auftreten ist gewandt und sicher. 
 

  Medien und technische Hilfsmittel sind zweckmässig und gewandt eingesetzt. 
 

  Im Verlauf der Präsentation gestellte Fragen werden kompetent beantwortet. 
 

 
2 Kreative Produktionen/technische Produktionen 

 

Die Bewertungskriterien beziehen sich auf kreative Produktionen mit schriftlichem Kommentar. Hin- 

weise für technische Produktionen sind in [eckigen Klammern] angegeben. 
 
 

2.1 Erarbeitungsprozess 
 

  Der/die Lernende arbeitet soweit möglich selbstständig. 
 

  Zwischenschritte, z.B. Entwürfe [Produktionsphasen], werden verständlich dokumentiert. 
 

  Ressourcen (z.B. Material und Infrastruktur) werden sinnvoll genutzt. 
 

  Der Erarbeitungsprozess wird nach einem Zeitplan strukturiert. 
 

  Widerstände und Schwierigkeiten werden überzeugend angegangen. 
 

  Vereinbarungen mit der Betreuungsperson werden eingehalten. 
 

  Im Falle von Teamarbeit: 
 

- Die Arbeit wird zweckmässig organisiert. 

- Probleme und Konflikte in der Zusammenarbeit werden einvernehmlich angegangen. 
 
 

2.2 Produkt 
 

2.2.1 Inhalt 
 

  Der Arbeit liegt ein klares gestalterisches Konzept [ein klarer Konstruktionsplan] zugrunde. 
 

  Der Bezug zum beruflichen Tätigkeitsgebiet wird sichtbar. 
 

  Gestalterisches Konzept [Konstruktionsplan] und Ausführung stehen in einer erkennbaren Be- 

ziehung zueinander. 
 

  Aus Ideen, Entwürfen und Komponenten entsteht ein Ganzes. 
 

  Der interdisziplinäre Anspruch (Bezugnahme auf mindestens zwei Fächer, Erweiterung fachli- 

cher Kompetenzen in einem neuen Kontext, Denken in Zusammenhängen) ist in Thema und 

Methode erkennbar. 

 
2.2.2 Form 

 

  Die Gestaltungsmittel [die Komponenten der Konstruktion] sind dem gestalterischen Konzept 

[Konstruktionsplan] angemessen. 
 

  Die technische Qualität des Produkts ist überzeugend. 
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2.2.3 Schriftlicher Kommentar 
 

  Der eigene Anteil am Werk wird offengelegt. 
 

  Der/die Lernende reflektiert wesentliche Aspekte der Arbeit. 
 

  Der Kommentar ist übersichtlich gegliedert. 
 

  Der Kommentar ist sprachlich korrekt und verständlich. 
 

  Quellenangaben und Zitate sind vollständig und korrekt. 
 
 

2.3 Präsentation 
 

  Die Präsentation ist zweckmässig aufgebaut. 
 

  Es wird ein repräsentativer Einblick in wesentliche Aspekte der Arbeit gegeben. 
 

  Persönliche Erkenntnisse und Erfahrungen werden überzeugend dargelegt. 
 

  Die Sprache ist korrekt und anregend. 
 

  Das Auftreten ist gewandt und sicher. 
 

  Medien und technischen Hilfsmittel sind zweckmässig und gewandt eingesetzt 
 

  Im Verlauf der Präsentation gestellte Fragen werden kompetent beantwortet. 
 

  Im Falle einer Aufführung [Vorführung]: 
 

- Die Aufführung [Vorführung] ist sorgfältig vorbereitet und einstudiert. 

- Die Aufführung [Vorführung] gelingt in den wesentlichen Punkten. 

- Der Zeitplan wird eingehalten 

 


